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ZEITGESPRÄCH

Schattenwirtschaft -  
ein florierender Wirtschaftszweig
Die reguläre Wirtschaft stagniert -  die Schattenwirtschaft hingegen floriert. Die Schwarzarbeit wird immer 
mehr zu einer Gefahr für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wie kann ihr begegnet werden?

Wolfgang Vogt

Die Solidargemeinschaft muß sich zur Wehr setzen

Uber 2 Mill. Arbeitslose in der 
Bundesrepublik Deutschland 

lassen keinen Verantwortlichen ru
hen, alles zu tun, um diese Bürger 
wieder in Arbeit zu bringen. Zu
gleich ist festzustellen, daß in einem 
erheblichen Umfang eine Schatten
wirtschaft entstanden ist, mit allen 
Formen auch der illegalen Beschäf
tigung -  vor allem Schwarzarbeit 
und illegale Leiharbeit. Dies bedeu
tet, daß einige zwei Arbeitsplätze, 
den amtlichen und den schwarzen, 
andere wiederum keinen Arbeits
platz haben. Die Schwarzarbeiter 
lassen sich auch den sozialen 
Schutz von jenen bezahlen, die in 
ordentlichen Arbeitsverhältnissen 
sind. Dies ist ein Ärgernis und kann 
nicht hingenommen werden.

Diese Problematik beschäftigt die 
Öffentlichkeit mit Recht in zuneh
mendem Maße. Lebhafte Diskus
sionen werden vor allem über die 
Ursachen der sich ausweitenden 
Schattenwirtschaft und die zu er
greifenden Maßnahmen geführt. 
Sie reichen von soziologischen 
Aspekten, nämlich der Unzufrie
denheit mit der mehr und mehr
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fremdbestimmten Arbeit, Kritik an 
den Dienstleistungen des Hands
werks bis hin zu Überlegungen zum 
Finanzierungssystem der Sozial
versicherung.

Zu einer vernünftigen Beurteilung 
aller aufgeworfenen Fragen wird 
man jedoch erst gelangen, wenn 
Klarheit darüber herrscht, was ei
gentlich unter den vielfach ver
wandten Begriffen wie „Schwarz
arbeit“ und „illegale Beschäftigung“ 
zu verstehen ist. Die Abgrenzung 
wird deutlich, wenn wir den Gegen
satz zu diesen Begriffen heranzie
hen, nämlich die legale Arbeit. Das 
ist diejenige Beschäftigung, die un
ter Beachtung aller geltenden Ge
setze ausgeübt wird, also gewerbe
rechtlichen, sozialversicherungs
rechtlichen und steuerrechtlichen 
Vorschriften sowie Arbeitsschutz
bestimmungen, um nur einige zu 
nennen. Erlaubt und damit legal 
sind bekanntlich auch Nachbar
schaftshilfe, Gefälligkeit und Selbst
hilfe am Bau. Im Einzelfall mag ge
rade bei der Nachbarschaftshilfe 
die Abgrenzung schwierig sein. Der 
Gesetzgeber hat jedoch bisher be

wußt auf eine gesetzliche Abgren
zung verzichtet, um den vorhande
nen Spielraum nicht unnötig einzu
grenzen.

Der Bereich dessen, was unter 
Schwarzarbeit und illegaler Be
schäftigung zu verstehen ist, geht 
sehr viel weiter: Es geht um organi
sierte Baukolonnen, die am Feier
abend oder an Wochenenden gan
ze Häuserreihen hochziehen, Ar
beitslose, die neben ihrer Unterstüt
zung eifrig arbeiten, Ausländer, die 
ohne Arbeitserlaubnis tätig sind, bis 
hin zu organisierten Scheinfirmen, 
sogenannten Briefkastenfirmen, die 
Arbeitnehmer ohne Genehmigung 
zur Arbeitnehmerüberlassung an 
andere Unternehmer ausleihen, na
türlich alles ohne Zahlung von So
zialversicherungsbeiträgen und 
Steuern und häufig unter Ausbeu
tung und Ausnutzung der Notlage 
von Arbeitnehmern. Die erhebli
chen sozial-, finanz- und gesell
schaftspolitisch schädlichen Aus
wirkungen gehen von diesen orga
nisierten Arbeiten aus, mit denen 
nur deswegen andere Unterneh
men unterboten werden können,
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weil keine Abgaben gezahlt wer
den, man sich also den gesetzli
chen Verpflichtungen entzieht. In 
diesen Fällen kann man häufig 
schon von organisierten Verbre
chen sprechen, mit zum Teil grenz
überschreitenden Auswirkungen. 
Großfahndungen und Grenzkon
trollen zeigen ein Geflecht von zum 
Teil international organisierten Un
ternehmen, die gezielt und bewußt 
ein gut getarntes umfangreiches 
Netz von Unternehmungen nutzen, 
um organisierte Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung großen Stils 
auszuQben.

Die Gefahren

Unser gut funktionierendes Sy
stem der sozialen Sicherung kann 
nur aufrechterhalten werden, wenn 
alle dazu ihren gerechten Beitrag 
leisten. Wer dagegen seine Ein
kommensverhältnisse durch illega
le Beschäftigung zu verbessern 
sucht, verstößt gegen die Grundre
geln der Solidargemeinschaft.

Wie hoch der volkswirtschaftliche 
Schaden durch illegale Beschäfti
gung genau ist, läßt sich nicht ermit
teln. Das liegt in der Natur der Sa
che, da sich illegale Beschäftigung 
aus naheliegenden Gründen einer 
genaueren Erfassung entzieht. Die 
vielfältigen schädlichen Auswirkun
gen lassen aber erkennen, das der 
Gesamtschaden eine ganz be
trächtliche Höhe haben muß:

□  Durch illegale Beschäftigung 
werden bestehende Arbeitsplätze 
gefährdet und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze behindert. Illegale Be
schäftigung und Schwarzarbeit ver
ursachen und fördern Arbeitslosig
keit.

□  Illegale Beschäftigung gefährdet 
die soziale Sicherung der Arbeit
nehmer, weil die Vorschriften über 
Kranken-, Unfall- und Rentenversi
cherung umgangen werden. Da
durch werden sowohl die Leistungs

ansprüche des einzelnen geschmä
lert als auch die Gemeinschaft aller 
Versicherten und die Allgemeinheit 
geschädigt.

□  Illegale Beschäftigung führt zu 
Ausfällen von Sozialversicherungs
beiträgen und Steuern in beachtli
chem Ausmaß.

□  Unternehmen, die legale Arbeit 
ausführen und sich an die Gesetze 
halten, sind im Wettbewerb gegen
über illegal arbeitenden Konkurren
ten oft im Nachteil -  ein Zustand, 
der in unserer Wirtschaftsordnung 
nicht hingenommen werden kann.

Die Autoren

unseres
Zeitgesprächs;

Wolfgang Vogt, 53, Dipl.- 
Volkswirt, /Mitglied der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, ist 
Parlamentarischer Staats
sekretär beim Bundesmini
ster für Arbeit und Sozialord
nung.

Dr. Werner Remmers, 52, ist 
Vorsitzender der CDU-Frak- 
tion im Niedersächsischen 
Landtag.

Paul Schnitker, 56, ist Präsi
dent des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks 
in Bonn.

Dr. Ursula Engelen-Kefer ist 
Leiterin der Abteilung Ar
beitsmarktpolitik beim DGB- 
Bundesvorstand in Düssel
dorf sowie Mitglied des Vor
standes der Bundesanstalt 
für Arbeit.

Prof. Dr. Bert Rürup, 39, lehrt 
Volkswirtschaftslehre, insbe
sondere Finanzwissen
schaft, an der Technischen 
Hochschule Darmstadt.

Schwarzarbeit und illegale Be
schäftigung sind sozial schädlich. 
Sie müssen wirksam bekämpft wer
den.

Ein Irrweg

Unternehmer, die illegale und 
„schwarze“ Arbeit anbieten, kön
nen dies mit Sicherheit billiger tun 
als legale Unternehmer, die unter 
Einhaltung der geltenden Gesetze 
Arbeit anbieten. Die Diskussion, die 
sich hier anknüpft, nämlich daß le
gale Arbeit zu teuer ist, bzw. wie 
teuer legale Arbeit eigentlich sein 
dürfe, erscheint im Hinblick auf die 
geschilderten organisierten Umge
hungen geltender Gesetze nicht an
gebracht. Eine derartige Diskussion 
müßte auch die Auswirkungen einer 
Senkung der Abgaben auf die so
ziale Sicherung des einzelnen Ar
beitnehmers berücksichtigen. Min
dereinnahmen in der Sozialversi
cherung würden letztendlich Lei
stungseinschränkungen für den Ar
beitnehmer zur Folge haben. Dies 
wäre kaum zu vertreten. Führt man 
diese Argumentation konsequent 
zu Ende, so würde legale Arbeit erst 
dann attraktiv, wenn alle Abgaben 
ersatzlos wegfallen. So würde Sinn 
zum Unsinn.

Ein Anreiz zur Umgehung der 
Steuergesetze durch die hohe Bela
stung im Bereich der Einkommen- 
und Lohnsteuer kann allerdings 
nicht geleugnet werden. Die Durch
schnitts- und Grenzbelastung der 
Steuer ist in den letzten Jahren an
gestiegen, mit der Folge eines zu
nehmenden Steuerwiderstandes 
und zum Teil sogar eines Verfalls 
der Steuermoral. Es geht nicht an, 
daß bei konstanter Gesamtsteuer
quote das Aufkommen im einzelnen 
einseitig zu Lasten der Arbeitneh
mer durch hohe Einkommen- und 
Lohnsteuer verschoben wird. Eine 
Entlastung des Arbeitnehmers 
durch eine generelle Lohn- und Ein
kommensteuerreform ist daher un
erläßlich. Zugleich könnte damit ein
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Beitrag zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit geleistet werden.

Wirksame Bekämpfung

In den vergangenen Jahren sind 
die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Bekämpfung der illegalen Beschäf
tigung und die Strafvorschriften bei 
einem Verstoß laufend verschärft 
worden; aber in der Praxis wurde 
zuwenig getan, das Risiko, tatsäch
lich entdeckt und bestraft zu wer
den, zu erhöhen. Vordringlich ist da
her, nicht neue Vorschriften zu 
schaffen, sondern erst einmal die 
bestehenden anzuwenden. Auch 
ein generelles Verbot der Leiharbeit 
-  wie teilweise gefordert -  kann hier 
nicht weiterhelfen. Minister Blüm 
hat erst kürzlich zum Kampf gegen 
alle Formen der illegalen Beschäfti
gung und insbesondere zu ver
schärften Kontrollen aufgerufen.

Durch die Einrichtung von Stütz
punktarbeitsämtern bei der Bun
desanstalt für Arbeit wurde ein we
sentlicher Fortschritt erreicht. Diese 
Stützpunkte haben die Aufgabe, In
itiativen zu ergreifen und den Kampf 
aller zuständigen Behörden gegen 
illegale Beschäftigung zu koordinie
ren. Diese Stellen haben inzwi
schen bereits Großaktionen initiiert 
oder waren an solchen Aktionen be

teiligt. Es deutet alles darauf hin, 
daß diese Neuorganisation, ge
stärkt auch durch die besondere 
Motivation und den hohen Arbeits
einsatz ihrer Mitarbeiter, erfolgreich 
arbeiten wird.

Eine intensive Bekämpfung der il
legalen Beschäftigung vor Ort setzt 
eine enge Zusammenarbeit ver
schiedener Behörden voraus. Um 
die Koordinierung der Tätigkeiten 

_ dieser Behörden -  Bundesanstalt 
für Arbeit, Krankenkassen, Berufs
genossenschaften, Gewerbeauf
sichtsämter, Finanz- und Auslän
derbehörden sowie die für die Be
kämpfung der Schwarzarbeit zu
ständigen Landesbehörden -  vor 
Ort zu verbessern, wurde beim Bun
desminister für Arbeit und Sozial
ordnung eine länderübergreifende 
Arbeitsgruppe gebildet. In dieser 
Arbeitsgruppe werden weitere Maß
nahmen für eine Intensivierung der 
ortsnahen Bekämpfung der illega
len Beschäftigung erarbeitet.

Für eine durchgreifende Be
kämpfung der illegalen Beschäfti
gung sind wirksame Kontrollen vor 
Ort, im Bereich der Bauwirtschaft 
auf den Baustellen unverzichtbar. 
Die bisherigen Möglichkeiten las
sen im wesentlichen nur eine Fest
stellung der Identität der Arbeitneh

mer (Vorlage des Personalauswei
ses bzw. des Passes) zu. Feststel
lungen über den Arbeitgeber, die 
Krankenkasse, die für den Einzug 
von Sozialversicherungsbeiträgen 
zuständig ist, sind schwierig oder 
sogar unmöglich. Um diese Kontrol
len vor Ort zu erleichtern, wird zur 
Zeit die Einführung einer Ausweis
karte für Arbeitnehmer geprüft.

Illegale Beschäftigung und
Schwarzarbeit gelten häufig noch 
als Kavaliersdelikte. Die Aufklärung 
über die erheblichen schädlichen 
Auswirkungen dieser Beschäfti
gungsformen und die Sensibilisie
rung der Öffentlichkeit über den Un
rechtsgehalt dieser Handlungswei
sen ist Ziel verschiedener Öffent
lichkeitsaktionen.

Illegale Beschäftigung und
Schwarzarbeit sind kein Kavaliers
delikt. Sie schließen Arbeitnehmer 
von legaler Beschäftigung und Un
ternehmen von fairer Konkurrenz 
aus. Sie führen zu schweren Schä
den für unsere Wirtschafts- und Ge
sellschaftsordnung. Die Gemein
schaft muß sich dagegen zur Wehr 
setzen. Es ist wichtig, die Bevölke
rung verstärkt zu informieren, damit 
die illegale Beschäftigung mit ihren 
täglichen Folgen eingedämmt wer
den kann.

Werner Remmers

Bewährungsprobe für unsere Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung

Schwarzarbeit und weiße Arbeit, 
Schattenwirtschaft und regulä

re Wirtschaft, Untergrundwirtschaft 
und offizielle Wirtschaft -  Begriffs
paare, die für eine Zweiteilung un
serer Volkswirtschaft stehen. Eine 
Zweiteilung, die lange Zeit nicht 
oder nur am Rande wahrgenom
men wurde, die aber grundsätzlich 
schon immer existiert hat.

Angesichts einer florierenden 
und expandierenden regulären 
Wirtschaft bestand über Jahre hin
weg offenbar keine Notwendigkeit, 
sich mit den Tätigkeiten im Schatten 
der statistisch erfaßten Wirtschaft -  
von der Eigenarbeit über die Nach
barschaftshilfe bis hin zur gewerb
lich betriebenen Schwarzarbeit-zu 
beschäftigen. Das gilt nahezu un

eingeschränkt für Wissenschaft und 
Politik -  weniger allerdings für den 
„Mann auf der Straße“ .

Die Zeiten haben sich geändert. 
Die reguläre Wirtschaft stagniert -  
die Untergrundwirtschaft hingegen 
kennt keine Rezession. Die 
Schwarzarbeit nimmt zu, sie wird 
immer besser organisiert und im
mer vielfältiger ausgeübt. Ganze
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Wirtschaftsbereiche werden zuneh
mend schwarz eingefärbt.

In der Dynamik dieses Prozesses 
und in dem Umstand, daß die Ex
pansion des Schattensektors zu ei
nem guten Teil zu Lasten des 
Wachstums im offiziellen Bereich 
der Wirtschaft geht, mit den uner
wünschten Auswirkungen auf Steu
er- und Abgabenaufkommen, lie
gen die Gefahren für die Stabilität 
unserer Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung.

Genauso wichtig wie die richtige 
Einschätzung dieser Gefahren ist 
aber auch die Erkenntnis, daß die 
erfolgreiche Bewältigung des Phä
nomens Schattenwirtschaft -  die 
Rückführung in die reguläre Wirt
schaft -  große Chancen für die Sta
bilisierung und die Weiterentwick
lung unserer Gesellschaft z. B. im 
sozialen Bereich zu bieten vermag.

Warnsignal

Die Expansion der Schattenwirt
schaft und der Schwarzarbeit ist ein 
Warnsignal für eine mangelnde 
Selbstregulierungsfähigkeit unse
rer Wirtschaft. Die Neigung, sich 
aus dem regulären Sektor der Wirt
schaft zu verabschieden, Steuern 
und Abgaben zu vermeiden, un
übersichtliche, in starre Schemata 
gepreßte Arbeitsabläufe durch 
selbstbestimmte Tätigkeiten zu er
setzen oder zu ergänzen, ist ein In
diz dafür, daß sich zwischen Bürger 
und Staat, zwischen Arbeitnehmer 
und regulärer Wirtschaft ein Prozeß 
der Entfremdung in Gang gesetzt 
hat. Setzt sich dieser Prozeß weiter 
fort, so wird unsere Gesellschaft in 
ihrer derzeitigen Organisationsform 
in nicht allzuferner Zeit eine Legi
timationskrise erfahren, die zu 
bruchartigen Veränderungen füh
ren und zu einer ersten Bewäh
rungsprobe für unsere Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung werden 
kann. Gelingt es nicht, diesenTrend

zur Ausbreitung der Schattenwirt- 
schaft umzukehren, so verbleibt für 
jeden noch im schrumpfenden re
gulären Sektor der Wirtschaft Be
schäftigten ein immer größerer Teil 
der Abgabenlast. Der nicht allzufer
ne Kollaps eines solchen Circulus 
vitiosus liegt auf der Hand.

Lösungswege und Probleme

Es ist daher dringend erforder
lich, nach Möglichkeiten und We
gen zu suchen, wie in einem breiten 
gesellschaftlichen Konsens die Ex
pansion der Schattenwirtschaft ge
stoppt und dieser Bereich wieder 
stärker in die reguläre Wirtschaft 
überführt werden kann.

Staatliche Zwangsmaßnahmen 
sind allerdings mit Sicherheit der 
falsche Weg. Sie würden das Ver
hältnis des einzelnen zum Staat und 
zur Gesellschaft noch stärker bela
sten und damit der Ausweitung der 
Schattenwirtschaft indirekt Vor
schub leisten. Unabhängig von der 
fehlenden Marktkonformität sind 
zudem Zweifel angebracht, ob 
strengere Vorschriften, höhere 
Strafen und schärfere Kontrollen 
überhaupt zu durchgreifenden Er
folgen führen können. Ein solches 
Kurieren an Symptomen wird dem 
ambivalenten Charakter des Phä
nomens Schattenwirtschaft nicht 
gerecht und würde zudem in der 
Regel schon bei der Abgrenzung 
von erlaubter und nicht erlaubter 
Tätigkeit scheitern. Außerdem ist 
damit die problematische Konse
quenz verbunden, daß die Neigung, 
gesetzliche Regelungen zu umge
hen, eher noch verstärkt wird.

Ein erfolgreiches Vorgehen kann 
nur darin liegen, Schattenwirtschaft 
und Schwarzarbeit als eine Heraus
forderung an unser marktwirtschaft
liches System aufzufassen. Eine 
Herausforderung, in der Gefahren, 
aber auch Chancen für die Weiter
entwicklung unserer Gesellschaft 
liegen.

Auf die Ursachen von Schatten
wirtschaft und Schwarzarbeit bezo
gen heißt das, daß zum einen die 
Enwerbsarbeit und das Angebot des 
regulären Sektors gegenüber der 
Schwarzarbeit konkurrenzfähiger 
gestaltet werden müssen, und zum 
anderen, daß es dem einzelnen in 
seiner Freizeit ermöglicht werden 
muß, anstelle von Schwarzarbeit in
nerhalb des regulären Systems ei
ne ganzheitliche und befriedigende 
Tätigkeit auszuüben.

Eine marktwirtschaftliche 
Antwort

Ein wesentlicher Anreiz, 
Schwarzarbeit nachzufragen, be
steht in den vergleichsweise niedri
geren Preisen gegenüber der ge
werblich erbrachten und mit hohen 
Abgaben belasteten Leistung. Die 
Abgabenbelastung der offiziellen 
Erwerbsarbeit ist es, die Herbert 
Giersch veranlaßt hat, die Frage, ob 
uns die Arbeit ausgeht, so zu beant
worten: „Knapp ist nur die Lohnar
beit. In der Schattenwirtschaft, also 
dort, wo keine Tariflöhne, keine 
Steuern und Sozialabgaben gezahlt 
werden und wo viele, wenn nicht oh
ne Rechnung, dann auf eigene 
Rechnung arbeiten, herrscht ein 
emsiges Schaffen.“

Eine marktwirtschaftliche Antwort 
besteht insbesondere in konkur
renzfähigen und stärker differen
zierten Preisen der gewerblichen 
Anbieter. Dazu müssen für die Fir
men und insbesondere für das 
Handwerk die wirtschaftlichen Vor
aussetzungen geschaffen werden, 
die die Betriebe in die Lage verset
zen, gegenüber der Schattenwirt
schaft mit marktkonformen Mitteln 
und mit betrieblichem Einfallsreich
tum und nicht mit dem Ruf nach 
dem Gesetzgeber vorzugehen. Da
zu gehört auch die Erleichterung 
von Betriebsgründungen. Es ist be
zeichnend, daß zahlreiche Be
triebsgründungen im mittelständi-
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sehen Bereich eine mehr oder weni
ger lange Vorlaufphase in Form von 
Schwarzarbeit haben.

Unter räumlichen und zeitlichen 
Gesichtspunkten ist der gewerbli
che Anbieter -  zum Teil allerdings 
auch aus Gründen, die er selbst zu 
vertreten hat -  oft nicht in der Lage, 
mit dem Schwarzarbeiter zu kon
kurrieren. Hier können die Betriebe 
noch Entscheidendes tun, um ihre 
Leistungen für den Verbraucher at
traktiver und gegenüber dem 
Schwarzarbeiter konkurrenzfähiger 
zu gestalten.

Einen weiteren Ansatzpunkt bie
ten Maßnahmen, die es ermögli
chen, die Steuer-, Sozial- und Ver
waltungslasten für kleinere und 
mittlere Betriebe zu reduzieren, um 
so die Relation Lohnkosten zu Zu
schlagskosten zu verbessern.

Finanzierung der Soziallasten

Es ist allerdings fraglich, ob man 
auf diesem Wege allein zu einem 
durchgreifenden Erfolg kommen 
kann. Eine Kostenentlastung, die 
beispielsweise dazu geführt hat, 
daß der offizielle Handwerkerpreis 
nunmehr bei 45 DM anstatt bei 
50 DM pro Stunde liegt, dürfte die 
Wettbewerbssituation des Hand
werkers gegenüber dem Schwarz
arbeiter, der zu 15 oder 20 DM pro 
Stunde anbietet, noch nicht ent
scheidend verbessern.

Daher ist es notwendig, darüber 
nachzudenken, ob die Finanzierung 
des sozialen Netzes weiterhin allein 
durch Abgaben auf den Arbeitslohn 
noch wünschenswert und sinnvoll 
ist. Eine zumindest teilweise Finan
zierung der Soziallasten in Form ei
ner indirekten Steuer oder Abgabe 
auf den Verbrauch bietet hier Vor
teile. Durch die Reduzierung der di
rekten Lohnnebenkosten kann der 
Preis für die gewerbliche Leistung 
gesenkt und damit die Wettbe
werbssituation gegenüber dem

WIRTSCHAFTSDIENST 1983/X

Schwarzarbeiter entsprechend ver
bessert werden. Darüber hinaus 
wird der Schwarzarbeiter, soweit er 
zur Erbringung seiner Leistung Gü
ter kaufen muß, über seinen Steuer
beitrag an der Finanzierung des so
zialen Netzes beteiligt.

Auch sollte man es dem Anbieter 
von Schwarzarbeit stärker als bis
her ermöglichen, zu vernünftigen 
Bedingungen innerhalb der regulä
ren Wirtschaftsordnung zusätzliche 
Arbeit zu leisten. In diesem Zusam
menhang ist zu fragen, wo und in 
welchem Umfang sich Konflikte mit 
bestehenden Regelungen, z. B. 
steuerrechtlicher, arbeitsschutz
rechtlicher, zulassungsrechtlicher 
Art usw., ergeben und wie sich hier 
ein Interessenausgleich erzielen 
läßt. Die (Überlegungen des Nieder
sächsischen Ministerpräsidenten 
Ernst Albrecht, Überstunden steu
erlich zu entlasten, zeigen einen 
Ansatzpunkt.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Man sollte sich aber auch im kla
ren darüber sein, daß das, was im 
Bereich der Schattenwirtschaft und 
speziell auch bei der Schwarzarbeit 
geschieht, zu einem guten Teil ei
nem Bedürfnis entspringt. Wer freie 
Zeit besitzt, möchte seine Zeit sinn
voll einsetzen, und nicht jeder ver
steht sich auf eine Freizeitkultur, 
sondern macht eben das, was er 
beruflich gelernt hat. Arbeit und 
Freizeit lassen sich so gesehen 
nicht länger als getrennte Lebens
bereiche auffassen.

Wenn in diesem Sinne die 
Schwarzarbeit untersucht wird, tritt 
ein sich ständig verstärkender Wan
del der heutigen Arbeitsgesellschaft 
in den Blick. Die hoch arbeitsteilige 
Wirtschaft verstärkt das Bedürfnis, 
außerhalb der Berufstätigkeit etwas 
rundum Befriedigendes zu tun. Es 
ist falsch, sich krampfhaft gegen ei
ne solche Entwicklung zu stemmen,

denn ihre Kanalisierung bietet ins
besondere Chancen fürdie Bewälti
gung der sozialen Probleme unse
rer Gesellschaft. Eine moderne, 
stark arbeitsteilige Industriegesell
schaft braucht zur Sicherung ihrer 
sozialen Qualität Hilfe und Ergän
zung durch eine Wiederbelebung 
ehrenamtlicher Gemeinwesenar
beit. Insbesondere unter dem Ge
sichtspunkt einer Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit und stärker indi
vidualisierter Arbeitszeitregelungen 
eröffnen sich hier zusätzliche Mög
lichkeiten.

Bei der Kindererziehung (Kinder
hort, Kindergärten), in bestimmten 
Bereichen der Krankenpflege und 
der Altenpflege, in der Familie 
und in der Nachbarschaft sind 
Selbsthilfestrukturen weitgehend 
ausgefallen. Alles, was hier zu tun 
ist, muß über entsprechende So
zialbeiträge teuer bezahlt werden. 
Da der soziale Nutzen aber keines
wegs mit den Kosten der sozialen 
Sicherungssysteme gestiegen ist 
und die Professionalisierung nicht 
einfach gleichzusetzen ist mit Hu
manisierung, sondern eher deutli
che Mängel spürbar werden läßt, 
könnte die Devise „Mehr Ehre dem 
Ehrenamt" in mehrfacher Hinsicht 
hilfreich sein. Ehrenamtliche Tätig
keit gibt eine Antwort auf die mit zu 
hohen sozialen Kosten belastete 
Erwerbstätigkeit, auf die viele freie 
Zeit bei denjenigen, die tätig sein 
wollen und die es bisher in der 
Schattenwirtschaft tun, und auf die 
Frage nach einer humaneren Ge
staltung sozialer Einrichtungen.

Neue soziale Verantwortlichkeit

Solche Überlegungen sind auch 
deshalb erforderlich, weil die Politik 
eine Antwort auf die Frage entwik- 
keln muß, wie unsere Gesellschaft 
und insbesondere unsere soziale 
Ordnung mit weniger der bekannten 
sozialen Leistungen gestaltet wer
den kann. Die Vorgehensweise, an
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einer relativ beliebigen Stelle das 
soziale Netz zu kappen, ist willkür
lich, unsozial und perspektivlos. 
Zwar kommt man nicht umhin, das 
soziale Sicherungssystem den 
durch die wirtschaftlichen Möglich
keiten gesetzten Rahmenbedin
gungen anzupassen, aber man darf 
nicht kappen, sondern muß ein neu
es kostengünstiges solidarisches 
Netz knüpfen.

In der Entwicklung einer neuen 
sozialen Verantwortlichkeit, z. B. 
durch eine zukunftsweisende Neu
interpretation ehrenamtlicher Tätig
keit, liegt eine große Chance für ei

ne qualitative Verbesserung und 
Weiterentwicklung sozialer Arbeit. 
Darüber, wie ehrenamtliche Tätig
keit angeregt und eine neue zeitge
mäße Wertschätzung des Ehren
amts gefördert werden kann, muß -  
auch in unkonventionellen Bahnen 
-  nachgedacht werden. Eine Mög
lichkeit könnte z. B. darin bestehen, 
daß man für solche unbezahlten Tä
tigkeiten Anwartschaften in der So
zialversicherung erwerben kann. 
Darüber hinaus existiert eine Viel
zahl von Vorschriften und Regeln, 
die aus echter, oft aber auch nur aus 
einer vermeintlichen Notwendigkeit

heraus geschaffen worden sind, die 
ehrenamtliche Tätigkeit aber „ver
hindern“ . Hier muß die Politik Mut 
beweisen.

Es bleibt festzuhalten: Aus vieler
lei Gründen und nicht zuletzt, um 
den Trend in Richtung Schattenwirt
schaft umzukehren, sind wir gut be
raten, wenn wir lernen, daß Soziale 
Sicherung nicht ausschließlich an 
materielle Bedingungen geknüpft 
sein muß, sondern auch durch eine 
Weiterentwicklung individueller so
zialer Verantwortung in wünschens
werter und notwendiger Weise er
gänzt werden kann.

Paul Schnitker

Schwarzarbeit -  ein gemeinschädliches Verhalten

Der Umfang der Schwarzarbeit 
in der Bundesrepublik Deutsch

land macht in besonderer Weise 
deutlich: Es gibt keinen Mangel an 
Arbeit, legale Arbeit ist einfach zu 
teuer geworden. Sie ist gegenüber 
der Schwarzarbeit nicht mehr kon
kurrenzfähig.

Der Umfang der Schwarzarbeit 
wird allein im handwerklichen Be
reich auf 10 % des Handwerksum
satzes geschätzt und beläuft sich 
demnach auf 35 bis 40 Mrd. DM. Die 
Folgen für die Auftragssituation im 
Handwerk sind auf jeden Fall gra
vierend. Viele Handwerksbetriebe 
sind der zunehmenden Belastung 
aus rückläufiger Nachfrage, unzu
reichender Kapazitätsauslastung, 
steigenden Produktionskosten und 
verschärftem Preiswettbewerb 
nicht mehr gewachsen. Deshalb 
darf Schwarzarbeit -  wie überhaupt 
die Untergrundwirtschaft -  weder 
bagatellisiert noch als eine Art Ka
valiersdelikt verniedlicht oder gar le
galisiert werden, zumal steigende 
Schwarzarbeit unvermeidlich zu ei
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ner weiteren Verschärfung der Ar
beitslosigkeit führt. Denn Schwarz
arbeiter nehmen den Arbeitslosen 
Arbeitsplätze weg. Arbeitslose wie
derum weichen in die Schwarzar
beit aus, und zunehmende 
Schwarzarbeit von Arbeitslosen 
verschärft wiederum die Schwierig
keiten der legal Arbeitenden. So 
schließt sich der Kreis, und dem 
Staat entgehen dabei Milliarden an 
Steuern und Abgaben. Es ist höch
ste Zeit, dieser negativen Entwick
lung energisch entgegenzuwirken.

Das Handwerk hat sich seit eh 
und je für eine effektive Bekämp
fung der Schwarzarbeit eingesetzt. 
Im Jahre 1981 kam es endlich auch 
zu der vom Handwerk immer wieder 
geforderten Novellierung des Ge
setzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit.

In dem neugefaßten und Anfang 
1982 in Kraft getretenen Gesetz ist 
das in der Vergangenheit nur 
schwer nachweisbare Tatbestands- 
merkmal „aus Gewinnsucht“ nicht

mehr enthalten. Gleichzeitig ist der 
Höchstbetrag der Bußgelder, die 
nach diesem Gesetz verhängt wer
den können, von 30 000 auf 50 000 
DM angehoben worden. Diese Ver
schärfung des Gesetzes ist grund
sätzlich positiv zu bewerten. Die 
verabschiedete Gesetzesfassung 
sieht jedoch vor, daß der Schwarz
arbeiter „wirtschaftliche Vorteile in 
erheblichem Umfang“ erzielt haben 
,muß. Dagegen hatte das Handwerk 
von Anfang an erhebliche Beden
ken, die auf den von vornherein all
zu eingeengten Anwendungsbe
reich des Gesetzes zielten.

Die Befürchtungen des Hand
werks haben sich inzwischen bestä
tigt. Nach den nunmehr vorliegen
den Erfahrungen mit dem novellier
ten Gesetz zeigt sich, daß die vor
genommenen Änderungen nicht 
ausreichen, um das Schwarzar
beitsgesetz zu einem wirksamen In
strument bei der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit werden zu lassen. 
Nur ein geringer Bruchteil der 
geahndeten Verstöße wegen
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Schwarzarbeit beruht auf der An
wendung des novellierten Schwarz
arbeitsgesetzes. Die Vermutung 
liegt nahe, daß auch die subjektive 
Formulierung „wirtschaftliche Vor
teile in erheblichem Umfang“ in den 
meisten Fällen keine unmittelbare 
Handhabe gegen Schwarzarbeiter 
bietet. Immer wieder ist zu beob
achten, daß Ordnungsbehörden auf 
einfacher nachzuweisende Tatbe
stände, vor allem nach der Hand
werksordnung, ausweichen. Die 
Handwerksordnung sieht jedoch 
nur einen Bußgeldrahmen von 
10 000 DM (gegenüber 50 000 DM 
nach dem Schwarzarbeitsgesetz) 
vor, so daß auch der Auftrag des 
Gesetzgebers, Schwarzarbeit mit 
empfindlichen Geldbußen zu tref
fen, ins Leere läuft. Hier tut Abhilfe 
not. Das Bewußtsein der Verfol
gungsbehörden muß geschärft wer
den, die Schwarzarbeit auf der Ba
sis des speziell dafür geschaffenen 
Gesetzes zu bekämpfen.

Wirksamere
Zusammenarbeit

Der Zentralverband des Deut
schen Handwerks ist weiter nach
drücklich darum bemüht, daß die für 
die Verfolgung der Schwarzarbeit 
zuständigen Behörden intensiver 
Zusammenarbeiten. So sind in einer 
ganzen Reihe von Bundesländern 
auf der Grundlage des § 2 a des Ge
setzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit bereits gemeinsame 
Ven/valtungsvorschriften über die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit er
lassen worden. Darin werden die 
zuständigen Behörden in beispiel
hafter Weise auf ihre Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
hingewiesen und zu einer intensive
ren Zusammenarbeit aufgefordert.

Die Handwerksorganisationen 
stellen auch vielfach schon positive 
Auswirkungen dieser Vorschriften
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fest. So sind in einigen Handwerks
kammerbezirken aufgrund einer en
geren Kooperation der Handwerks
kammern mit den Polizeibehörden, 
der Staatsanwaltschaft, den Ar
beitsämtern, den Krankenkassen, 
dem Gewerbeaufsichtsamt usw. 
schon einige spektakuläre Fälle von 
Schwarzarbeit aufgedeckt worden. 
Die wirksamere Zusammenarbeit 
der verschiedenen Behörden und 
die verschiedenartigen Initiativen 
der durch die Schwarzarbeit betrof
fenen Handwerksbetriebe sowie 
der Handwerkskammern bewirken 
in zunehmenden Maße ein Umden
ken in der Bewertung der Schwarz
arbeit als „Kavaliersdelikt“ hin zu 
der Einordnung als gemeinschädli
ches Verhalten.

Begrüßenswerte Aktionen

Das Handwerk begrüßt es des
halb besonders, daß sich nun auch 
Staat und wichtige Gruppen unse
rer Gesellschaft unter Federführung 
der Bundesanstalt für Arbeit daran 
gemacht haben, in der Bevölkerung 
ein Umdenken über Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigung zu be
wirken;

In einer Aktionsgemeinschaft für 
ehrliche Arbeitsplätze wirken zu
sammen; Die Bundesanstalt für Ar
beit, das Bundesministerium für Ar
beit und Sozialordnung, das Bun
desministerium der Finanzen, die 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, der Deut
sche Gewerkschaftsbund, die Spit
zenverbände der Sozialversiche
rung und der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks. Die Ak
tionsgemeinschaft will in einer vor
aussichtlich auf fünf Jahre angeleg
ten Kampagne deutlich machen, 
daß illegale Beschäftigung und 
Schwarzarbeit betrügerisch und un
sozial sind. Genau unter diesem 
Schlagwort „Illegale Beschäftigung 
und Schwarzarbeit; betrügerisch 
und unsozial“ wurde bereits in einer

Serie von Anzeigen in den deut
schen Tageszeitungen und in Zei
tungsbeilagen gegen illegale Be
schäftigung und gegen Schwarzar
beit Front gemacht.

Der Zentralverband des Deut
schen Handwerks selbst bringt ge
meinsam mit der AKTION MODER
NES HANDWERK demnächst den 
vielgefragten -  aber längst vergrif
fenen -  Leitfaden gegen Schwarz
arbeit neu heraus und stellt ihn Be
hörden und Organisationen zur Ver
fügung. Er stellt mit 70 Seiten Um
fang eine bisher einmalige Doku
mentation „Kontra Schwarzarbeit“ 
(so der Titel) dar.

Zu hohe Lohnnebenkosten

Eine wirkungsvolle Bekämpfung 
der immer weiter um sich greifen
den Schwarzarbeit setzt aber vor al
lem ein Umdenken in der Steuerpo
litik voraus. Mit Bußgeldern allein, 
und sie beliefen sich nur im hand
werklichen Bereich im vergangenen 
Jahr auf 5,3 Mill. DM, ist Schwarzar
beit nicht in den Griff zu bekommen. 
Der Umfang der Schwarzarbeit 
steht eindeutig in Abhängigkeit zur 
Höhe der Steuer- und Abgabenlast.

In den letzten zwölf Jahren hat 
sich der Bruttostundenlohn jeder 
Arbeitsstunde um gesetzliche Zu
satzkosten von fast gleicher Höhe 
verteuert. Dabei handelt es sich vor 
allem um die Lohnnebenkosten. Sie 
machen nach einer Untersuchung 
des Mittelstandsinstituts Nieder
sachsen im Handwerk allein 80 bis 
85 % der Bruttolohnkosten aus. Be
rücksichtigt man die Beitragserhö
hung zur Rentenversicherung und 
zur Arbeitslosenversicherung, so 
haben die Sozialabgaben im Herbst 
1983 über 35 % der Brutloverdien
ste erreicht. Daraus resultiert u. a. 
auch die Höhe der Handwerker
rechnungen. Die Lohnkosten sind 
nicht hoch, weil die Handwerker viel 
verdienen, sondern weil die Löhne 
so hoch mit Abgaben befrachtet
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sind. Das kann den Handwerkern 
nicht egal sein, denn sie verkaufen 
Lohnarbeit. Wenn die Löhne hoch 
belastet sind, geht die Nachfrage 
nach Handwerksarbeit zurück. Das 
Ausmaß der Schwarzarbeit beweist 
es.

Allein in diesem Jahr werden von 
den 11,7 Mrd. DM an Mehrverdienst 
10,1 Mrd. an Abgaben zu leisten 
sein. Das sind unglaubliche 86 %. 
Deshalb bleibt eine auf Entlastung

der Arbeitnehmer wie auch der Be
triebe ausgerichtete vernünftige 
Steuerpolitik die beste Waffe gegen 
Schwarzarbeit.

Auch bei der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit kommt es auf die 
richtigen Rahmenbedingungen an; 
Leistung darf nicht bestraft werden. 
Arbeit und Selbständigkeit müssen 
sich wieder lohnen, und nicht nur 
brutto, sondern auch netto, nach 
Abzug von Steuern und Abgaben.

Und was die Diskussionsbeiträge 
zur Legalisierung der Schwarzar
beit betrifft, so sei mit aller Klarheit 
gesagt: Schwarzarbeit ist und bleibt 
ein Verstoß gegen geltendes 
Recht. Der Schwarzarbeiter zeigt 
ein gemeinschädliches Verhalten. 
Schwarzarbeit in Auftrag zu geben 
oder sie auszuführen ist und bleibt 
unsozial. Deshalb müssen wir mit 
allen Mitteln verhindern, daß die ille
gale Arbeit blüht und die legale Ar
beit verwelkt.

Ursula Engelen-Kefer

Die illegale Beschäftigung muß wirksamer bekämpft werden

In der Öffentlichkeit wird in jüngster 
Zeit häufig die Schwarzarbeit als 

der Kern des Übels der anhaltend 
hohen und steigenden Massenar
beitslosigkeit dargestellt. Dieses Ar
gument wird mit der Behauptung 
verbunden, die Ursachen der 
Schwarzarbeit lägen in den angeb
lich überhöhten Personalnebenko
sten. Daraus wird die Schlußfolge
rung gezogen, die Personalneben
kosten müßten verringert werden. 
Damit könne dann die Schwarzar
beit wirksam bekämpft werden.

Ein so prominenter Politiker wie 
der Ministerpräsident von Nieder
sachsen, Ernst Aibrecht, hat sogar 
den Vorschlag unterbreitet, die 
Überstunden von Steuern und So
zialabgaben zu befreien, damit das 
Ableisten von Überstunden attrakti
ver werde und damit der Anreiz zur 
Schwarzarbeit entfalle. Und dies bei 
anhaltend hoher und steigender Ar
beitslosigkeit, wobei immer mehr 
gesellschaftliche Gruppen, Wissen
schaftler und Politiker feststellen 
müssen, daß der Abbau von Über
stunden und die Verkürzung der Ar
beitszeit unter kurz-, mittel- und 
langfristigen Beschäftigungserfor- 
dernissen unumgänglich sind. Ver
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schiedentlich zu hören ist auch das 
Argument, die von den Gewerk
schaften geforderte Verkürzung der 
Arbeitszeit würde beschäftigungs
politisch kaum die erwarteten positi
ven Effekte haben und lediglich zu 
einer Ausweitung der Schwarzar
beitführen.

Ausweichmanöver

Ohne die Problematik der 
Schwarzarbeit verniedlichen zu 
wollen, muß doch festgestellf wer
den: Das Hochspielen der Schwarz
arbeit erscheint als ein weiteres 
Ausweichmanöver vor der dringend 
erforderlichen Beschäftigungspoli
tik und Arbeitszeitverkürzung als 
Mittel einer wirksamen Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit. Hierbei wird 
völlig außer acht gelassen, daß die 
Handwerksmeister, die heute die 
Schwarzarbeit verteufeln, da sie ih
nen Aufträge entzieht, in der Hoch
konjunktur ihre Gesellen mit Werk
zeugen und Material ausstatteten, 
damit sie Schwarzarbeit leisten 
konnten; daß Handwerksbetriebe 
oft nicht bereit sind, vom Umfang 
geringfügige Handwerksleistungen 
zu erstellen, bzw. überhöhte Preise 
verlangen, die nicht in den Perso

nalnebenkosten begründet sind, 
sondern z. B. in unvertretbar hohen 
An- und Abreisekosten.

Wenn die Ablehnung der Arbeits
zeitverkürzung mit der Gefahr wei
terer Schwarzarbeit begründet wird, 
ist die ordnungspolitische Zielrich
tung dieser konservativen Politik -  
Bekämpfung der Beschäftigungs
krise zu Lasten der Sozialleistun
gen für Arbeitnehmer durch kosten
mäßige Entlastung der Unterneh
mer -  nur zu deutlich.

Leider wird in der öffentlichen 
Diskussion von denjenigen, die 
Schwarzarbeit beklagen, nicht ge
sagt, daß durch die anhaltend hohe 
und steigende Arbeitslosigkeit so
wie den ständigen Sozialabbau auf 
dem Rücken der unteren Einkom
mensschichten die davon betroffe
nen Arbeitnehmer zur Schwarzar
beit geradezu gezwungen werden, 
um ihre Existenz zu sichern.

Der DGB hat immer deutlich ge
macht, daß er seinen Beitrag dazu 
leisten wird, die illegale Schwarzar
beit zu bekämpfen. Er beteiligt sich 
auch an der Aktionsgemeinschaft 
der Bundesanstalt für Arbeit, des 
Bundesarbeits- und Bundesfinanz
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ministeriums, der BDA, des Zentral
verbandes des Deutschen Hand
werks und der Spitzenverbände der 
Sozialversicherung zur Bekämp
fung der illegalen Beschäftigung 
und der Schwarzarbeit. Illegale 
Schwarzarbeit ist jedoch klar abzu
grenzen von der Nachbarschaftshil
fe, die hierdurch nicht in IVlitleiden- 
schaft gezogen werden darf.

Soll die Schwarzarbeit wirksam 
bekämpft werden, müssen zu
nächst einmal durch die vom DGB 
geforderte Beschäftigungspolitik 
zur Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen sowie zur Verkür
zung der Arbeitszeit die Vorausset
zungen dafür geschaffen werden, 
daß genügend legale Arbeitsmög
lichkeifen mit ausreichendem Ein
kommen zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus muß endlich dem 
gesellschaftspolitisch verantwor
tungslosen Abbau von Soziallei
stungen Einhalt geboten werden, 
damit eine ausreichende materielle 
Existenzgrundlage auch ohne 
Schwarzarbeit gewährleistet wer
den kann.

Soziale Kosten der Leiharbeit

Bei der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit darf ebenfalls nicht 
außer acht gelassen werden, daß 
die Schwarzarbeit nur eine von ver
schiedenen Formen der illegalen 
Beschäftigung darstellt. Hierzu ge
hören weiterhin die unerlaubte Ver
mittlung von Arbeitskräften, die un
erlaubte Arbeitsaufnahme von Aus
ländern, die illegale Leiharbeit und 
Scheinwerkverträge. Dabei ist eine 
der entscheidenden Ursachen hier
für die Zulassung des auf Gewinn
erzielung gerichteten Arbeitskräfte
verleihs, unter dessen Deckmantel 
die illegale Beschäftigung ihre Blü
ten treibt.

Bei einer Massenarbeitslosigkeit, 
die seit Mitte der 1970er Jahre an
hält, bereits die 2,5-Mill.-Grenze
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überschritten hatte und weiterhin 
ansteigt, ist es unverständlich und 
unverantwortlich, daß die Zahl der 
legalen Leiharbeitnehmer noch bis 
1981 erheblich zugenommen hat: 
Von etwa 11 805 Mitte 1975 auf 
43 058 Mitte 1981. Der Rückgang 
auf 16 897 Ende 1982 ist sowohl 
durch den erneuten Anstieg der Ar
beitslosigkeit um über 500 000 im 
Jahresdurchschnitt 1982 als auch 
durch das 1982 eingeführte Verbot 
der Leiharbeit für Bauarbeiter be
einflußt.

Die Zahl der legalen Leiharbeit
nehmer ist nur die Spitze eines Eis
bergs der illegalen Leiharbeit insbe
sondere und der illegalen Beschäfti
gung im allgemeinen. Dabei wird 
die Zahl der illegal Beschäftigten 
auf eine halbe Million geschätzt. 
Darüber hinaus dringen Leihar
beitsverhältnisse in immer mehr 
Wirtschaftsbereiche vor. Leihar
beitsverhältnisse gibt es neben der 
Bauwirtschaft, wo seil 1982 durch 
das Verbot der Leiharbeit für Bauar
beiter ein Riegel vorgeschoben 
wurde, im Reinigungsgewerbe, in 
der Seeschiffahrt, im Gaststätlen- 
gewerbe, im Bauwesen, im Garten
bau und in der Landwirtschaft sowie 
auch bei den öffentlichen Diensten.

Es ist unvertretbar, daß auf der ei
nen Seite alljährlich unsoziale und 
beschäftigungspolitisch widersinni
ge Kürzungen bei den Soziallei
stungen vorgenommen werden, die 
sich inzwischen auf 50 Mrd. DM 
summieren und in entsprechender 
Höhe Kaufkraft und Beschäftigung 
entziehen, während auf der ande
ren Seite durch illegalen Arbeits
kräfteverleih Schätzungen von Ex
perten zufolge Verluste an Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen 
in Höhe von 10 Mrd. DM pro Jahr zu 
verzeichnen sind.

Weitere soziale Kosten entste
hen dadurch, daß infolge derartiger 
illegaler Beschäftigung Arbeitsplät

ze besetzt werden, die ansonsten 
für Arbeitslose zur Verfügung ge
stellt werden und mithin Einsparun
gen an Einkommensersatzleistun
gen erzielt werden könnten. Hierzu 
ein Beispiel: Das Verhältnis von et
wa 70 000 illegal Beschäftigten in 
Hamburg zu etwa 35 000 gemelde
ten Arbeitslosen im August 1981 
zeigt deutlich, von welchen Grö
ßenordnungen hierbei auszugehen 
ist.

Schon allein aus diesen ungleich
gewichtigen und unsozialen Ent
wicklungen von Arbeitslosigkeit und 
Leiharbeit sowie illegaler Beschäfti
gung wird deutlich, daß die Grund
sätze der Verfassungsgerichtsurtei
le von 1967, mit denen der ge
werbsmäßige Arbeitskräfteverleih 
in der Bundesrepublik rechtlich 
sanktioniert wurde, infolge der tat
sächlichen Entwicklung keine Gül
tigkeit mehr haben.

Konsequenzen

Bei über 2 Mill. Arbeitslosen ist 
die Mobilisierung zusätzlicher Ar
beitskräftereserven -  die damals 
als Begründung angeführt wurde -  
arbeitsmarkt- und sozialpolitisch 
nicht nur nicht notwendig, sondern 
geradezu widersinnig. Darüber hin
aus führt die zunehmende Tendenz 
in den Unternehmen, Stammar
beitskräfte abzubauen und durch 
Leiharbeitnehmer sowie sonstige 
befristete Dritteinsatzarbeitsver- 
hältnisse zu ersetzen, zu einerwei
teren Erhöhung der Arbeitslosigkeit 
und der damit verbundenen sozia
len Kosten. Weiterhin werden ein
zelne Facharbeitsmärkte durch die 
Leiharbeit monopolisiert und zer
stört. Der gerade in arbeitsmarktpo
litischen Krisenzeiten immer dringli
cher werdenden Notwendigkeit ei
ner stetigen Personalplanung und 
Personalpolitik einschließlich einer 
ausreichenden Aus- und Weiterbil
dungspolitik wird somit weiter aus
gewichen.
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Die legale und die illegale Leihar
beit gefährden das Vermittlungsmo- 
nopol der Bundesanstalt für Arbeit. 
Höhere Arbeitslosigkeit und weni
ger erfolgreiche Vermittlungen wer
den von denjenigen, die das Ver- 
nnittlungsmonopol der Bundesan
stalt für Arbeit aus ordnungspoliti
schen Gründen beseitigen wollen, 
als Begründung dafür herangezo
gen, daß mehr private Initiative bei 
der Vermittlung von Arbeits- und 
Ausbildungsstellen erforderlich sei. 
Erfahrungsgemäß ziehen Leihar
beitsagenturen in zunehmendem 
Maße jüngere und qualifiziertere Ar
beitnehmer an sich, die dann auch 
leichter in Beschäftigung zu bringen 
sind, insbesondere da ein beträcht
licher Teil des Arbeitgeberrisikos 
auf den Leiharbeiter übertragen 
wird. Den Arbeitsämtern verbleiben

immer mehr die kaum noch zu ver
mittelnden Arbeitnehmer, so daß ih
re Vermittlungstätigkeit weiter er
schwertwird.

Notwendige Maßnahmen

Die jüngsten Vorschläge des 
Bundesarbeitsministeriums, mehr 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 
durch Ausweitung der Leiharbeits
verhältnisse und sonstiger befriste
ter Arbeitsverhältnisse zu errei
chen, gehen genau in die verkehrte 
Richtung. Anstelle des hiermit er
warteten Abbaus von Überstunden 
würde dies eine Erhöhung der Ar
beitslosigkeit und der damit verbun
denen sozialen Kosten bedeuten. 
Dies ist nur ein weiteres Ausweich
manöver vor einer sozial- und be
schäftigungspolitisch verantwor
tungsvollen Beschäftigungspolitik

sowie der dringend erforderlichen 
Arbeitszeitverkürzung.

Erforderlich sind vielmehr: das 
vollständige Verbot jeglicher Leih
arbeit; die schärfere Kontrolle von 
Werkverträgen und sonstigen For
men des Dritteinsatzes; die stärkere 
Heranziehung des Arbeitgebers 
von Drittarbeitnehmern zur Sicher
stellung der Einhaltung eines ord
nungsgemäßen Dritteinsatzes; in
ternationale Vereinbarungen zur 
Bekämpfung der illegalen Beschäf
tigung, vor allem im grenzüber
schreitenden Verkehr; eine bessere 
finanzielle, personelle und sachli
che Ausstattung der Behörden, die 
illegale Beschäftigung bekämpfen, 
insbesondere der Arbeitsämter; 
und die Verbesserung der Koopera
tion aller beteiligten Behörden un
tereinander.

Beil Rürup

Risiken und Chancen der Schattenwirtschaft

Gemäß § 1 des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzar

beit in der Fassung vom 1. Januar 
1982 ist „Schwarzarbeiter“ und 
handelt ordnungswidrig, wer „wirt
schaftliche Vorteile in erheblichem 
Umfange durch die Ausführung von 
Dienst- und Werkleistungen erzielt, 
obwohl er
1.der Mitwirkungspflicht gegen
über einer Dienststelle der Bundes
anstalt für Arbeit ... nicht nachge
kommen ist,
2. der Verpflichtung zur Anzeige 
von Beginn des selbständigen Be
triebes eines stehenden Gewerbes 
nicht nachgekommen is t...,
3. ein Handwerk als stehendes Ge
werbe selbständig betreibt, ohne in 
der Handwerksrolle eingetragen zu 
sein.“

Aus der Sicht des Ökonomen ist 
diese Legaldefinition unbefriedi
gend. Denn auf der einen Seite 
klammert sie aus rechtssystemati
schen Gründen Tatbestände wie 
Hinterziehung von Steuern und/ 
oder Sozialversicherungsbeiträgen 
aus (um diese Gesetzesüberschrei
tung strafrechtlich und damit stren
ger ahnden zu können), auf der an
deren Seite gilt aber auch derjenige 
Erwerbstätige als Schwarzarbeiter, 
der ordnungsgemäß alle Steuern 
und Sozialabgaben entrichtet, nicht 
aber in der Handwerksrolle einge
tragen ist. Aus wirtschaftlicher Sicht 
erscheint es daher angebracht, als 
Schwarzarbeit „jene Betätigung 
aufzufassen, die entgeltlich ausge
übt wird, ohne daß Steuern und So
zialabgaben abgeführt werden“ '.

Dies bedeutet, daß Schwarzar
beit im ökonomischen Sinne keine 
kriminellen Tätigkeiten umfaßt, wie 
z. B. Rauschgifthandel, Hehlerei 
etc., oder unentgeltliche Leistun
gen, wie sie z. B. im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe oder der 
Selbstversorgung erbracht werden.

Kennzeichnend für jede Form der 
Schwarzarbeit, sei es, daß sie

□  von offiziell Beschäftigten zu
sätzlich und neben ihrer regulären 
Arbeit geleistet wird,

□  von Selbständigen und Freibe
ruflern als „steuerfreies Zusatzge
schäft“ für Leistungen ohne Rech
nung angeboten wird,

' v. R i e b e I : Die Schwarzarbeit als Pro
blem der Zeitallokation, Frankfurt, Bern, New 
York 1983, 8 .11.
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□ Sozialleistungsempfängern als 
Quelle eines „heimlichen Zubrotes“ 
dient, oder

□  von Erwerbspersonen erbracht 
wird, die quasi als Selbständige 
ausschließlich von ihrem im ökono
mischen Untergrund erzielten Ein
kommen leben,

ist, daß sie sich vorwiegend auf die 
Berufe konzentriert bzw. innerhalb 
solcher Tätigkeiten praktiziert wird 
bzw. werden kann, die dienstlei
stungsorientiert bzw. arbeitsinten
siv sind und keinen größeren Kapi
taleinsatz erfordern.

Aus diesem Grunde ist es nicht 
venwunderlich, daß Schwarzarbeit-  
sieht man einmal z. B. von den 
Nachhilfestunden erteilenden Leh
rern oder bei den Bauämtern be
schäftigten „nebenberuflichen Sta
tikern“ ab -  in erster Linie in Hand
werksberufen verbreitet ist.

Fehlende Meßverfahren

Obwohl von den verschiedensten 
Stellen quantitative Angaben vorge
legt und vorgetragen werden, weiß 
niemand mit Sicherheit, wie groß 
dieser Bereich der Schattenwirt- 
schaft ist. Über Umfang und Ent
wicklung der Schwarzarbeit können 
weder Individualerlebnisse, Befra
gungen und Bußgeldkataloge noch 
die Analyse von Zeitungen in be
zug auf Angebotsannoncen für 
Schwarzarbeit eine fundierte Aus
kunft geben. Als einer der noch am 
wenigsten unsicheren Quantifizie
rungsversuche kann eine Schät
zung aufgrund einer Umfrage des 
Instituts für Demoskopie in Allens
bach aus dem Jahre 1980 betrach
tet werden. Danach arbeiteten in 
der Bundesrepublik Deutschland 
rund 12 % der Erwerbstätigen 
„schwarz“ , und zwar im Durch
schnitt etwa drei Stunden pro Tag. 
Unterstellt man, daß die Arbeitspro
duktivitäten in der offiziellen und in 
der Untergrundwirtschaft gleich

WIRTSCHAFTSDIENST 1983/X

hoch sind, ergibt sich daraus, daß 
für das Jahr 1980 die Wertschöp
fung in dieser Branche der Schat
tenwirtschaft etwa 70 Mrd. und da
mit etwa 5 % des offiziellen Sozial
produktes betrug.

Alle Statements, daß das Aus
maß der Schwarzarbeit in den letz
ten Jahren zugenommen habe, mö
gen zwar de facto stimmen, sind 
gleichwohl jedoch Vermutungen, da 
es derzeit kein „Meßverfahren“ gibt, 
das in der Lage ist, auch nur halb
wegs sichere Angaben^ über den 
tatsächlichen Umfang der Schwarz
arbeit zu machen. Wenn mit Zahlen 
gearbeitet, d. h. argumentiert oder 
polemisiert wird, handelt es sich im
mer nur-um  mehr oderweniger be
gründete -  Spekulationen. Den
noch darf aufgrund einer Reihe von 
Indizien vermutet werden, daß das 
quantitative unbekannte Ausmaß 
der Schwarzarbeit -  nicht zuletzt 
aufgrund der lang anhaltenden und 
noch zunehmenden Arbeitslosig
keit -  sich in den letzten Jahren bei 
uns erhöht hat^.

Motive

Ebenso wie über Umfang und 
Entwicklung der Schwarzarbeit nur 
spekuliert werden kann, können 
auch über Motive und Ursachen nur
-  im besten Fall begründete -  Mut
maßungen angestellt werden. Auf
grund einer international verglei
chenden Analyse (unter Anwen
dung eines multivariativen Modells 
mit unbeobachtbaren Variablen) 
der Entwicklung der Schattenwirt
schaft in elf Industriestaaten im Zeit
raum 1960 bis 1978 kamen Frey 
und Pommerehne'’ zu dem Ergeb
nis, daß von den möglichen Verur
sachungsfaktoren des Wachstums 
der Schatten Wirtschaft der Bela
stung mit direkten Abgaben sowie 
den administrativen Regulierungen
-  und zu einem gewissen Umfang 
auch noch der Abnahme der Steu
ermoral -  das größte Gewicht zu

kommt. Hier nicht explizit genannt, 
gleichwohl m. E. nicht weniger wir
kungsvoll, dürften ferner als Verur
sachungsfaktoren und/oder begün
stigende Voraussetzung anzuse
hen sein, das im internationalen 
Vergleich relativ hohe Gewicht der 
Lohnnebenkosten im Verhältnis zu 
den unmittelbaren Lohnkosten (bis 
über 75 %), das teilweise einige 
Handwerker auch unter Berück
sichtigung von Gewährleistungsan
sprüchen gegenüber ihren 
schwarzarbeitenden Kollegen kon
kurrenzunfähig machen könnte, 
und die unfreiwillige Freizeit bei Ar
beitslosigkeit, aber auch der Über
stundenabbau bzw. einiges an Ar
beitszeitverkürzungen in der offi
ziellen Wirtschaft. Welches Gewicht 
diesen und gegebenenfalls noch 
anderen Faktoren aber im Verhält
nis zueinander zukommt, ist be
stenfalls im nachgewiesenen Ein
zelfall, nicht aber generell zu be
stimmen.

Wirtschaftspolitische Probleme

Unabhängig von allen Quantifi
zierungsverfahren bzw. ihrer theo
retischen Fundierung und empiri
schen Gültigkeit darf vermutet wer
den, daß der Umfang der Schwarz
arbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland in den letzten Jahren 
zugenommen hat. So interessant 
die von den verschiedenen Stellen 
vorgelegten quantitativen Ergebnis
se und die Art des methodischen 
Vorgehens auch sein mögen, poli
tisch relevanter sind die folgenden 
Wirtschafts- und gesellschaftspoliti
schen Aspekte:

 ̂ B. s. F r e y ,  W.  W.  P o m m e r e h n e :  
Quantitative Erfassung der Sctiattenwirt- 
sctiafl; Metfioden und Probleme, in: K. H. 
H a n s m e y e r  (Hrsg.): Staatsfinanzierung 
im Wandel, Jatirestagung des Vereins für So
cialpolitik 1982, Berlin (erscheint demnächst).

 ̂ Siehe hierzu einige Beiträge in: S. B u r g 
d o r f f  (Hrsg.): Wirtschaft im Untergmnd, 
Reinbek 1983.

* Vgl. B. S. F r e y ,  W. W. P o m m e r e h- 
n e , a.a.O.
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Die gängigen Wirtschaftsindika
toren, deren Zuverlässigkeit eine 
konstitutionelle Voraussetzung für 
eine erfolgreicfie Wirtschaftspolitik 
ist, spiegeln bei einer wachsenden 
Schwarzarbeit zunehmend ein ver
zerrtes Abbild der ökonomischen 
Realität wider:

□  Die ausgewiesene Steuerquote 
(insbesondere der direkten Steu
ern) indiziert die tatsächliche Steu
erbelastung infolge der nicht erfaß
ten schwarzen Einkommen „zu 
hoch“ :

□  die Inflationsrate entsprechend 
der amtlichen Statistiken ist höher 
als die tatsächliche Inflationsrate, 
da die Preise der in dieser Nische 
der Schatten Wirtschaft erstellten 
Güter und Leistungen niedriger sind 
als in der offiziellen Wirtschaft. Die
ser Effekt nimmt allerdings in dem 
Maße ab (zu), in dem die Produktivi
tät in der Untergrundwirtschaft ge
ringer (größer) ist als in der offiziel
len Wirtschaft;

□  Die Zahl der „echten“ Arbeitslo
sen ist geringer als die Zahl der aus
gewiesenen Arbeitslosen. Ob aber 
eine Verhinderung oder ein Abbau 
der Schwarzarbeit tatsächlich die 
von den Handwerkskammern, der 
Bundesregierung etc. unterstellten 
überaus beachtlichen arbeitsplatz
schaffenden Effekte hätte, darf be

zweifelt werden. Denn insbesonde
re in ländlichen Gegenden würden 
viele der erstellten Eigenheime oh
ne die Firma „Schwarz und Sonn
tag“ gar nicht erstellt werden. Au
ßerdem handelt es sich bei den in 
der Schattenwirtschaft gesuchten 
und gehandelten Arbeitsleistungen 
vielfach um solche, die auch auf 
dem offiziellen Arbeitsmarkt be
gehrt sind. Daß heißt, der größere 
Teil der Schwarzarbeit dürfte außer
halb der regulären Arbeitszeit von 
auch in der offiziellen Wirtschaft ge
suchten qualifizierten Beschäftigten 
geleistet werden. Da aber das Oua- 
lifikafionsprofil der Arbeitslosen sel
ten kongruent ist mit den Anforde
rungsprofilen der „Schwarzarbeits
käufer“ , dürfte ein Abbau dieses 
Schattenwirtschaftssektors nur mit 
einer stark unterproportionalen Zu
nahme der offiziell Beschäftigten 
einhergehen;

□  die Wachstumsrate der tatsäch
lichen Wertschöpfung und damit 
des Lebensstandards ist höher als 
die des amtlichen BSP. Diese Abbil
dungsfehler können dysfunktionale 
Konsequenzen für die Wirtschafts
politik haben. Denn steigende Ar
beitslosenziffern implizieren einen 
steigenden Transferbedarf und da
mit einen in der Regel steigenden 
Steuer- bzw. Sozialabgabendruck. 
Dieser provoziert wieder ein stärke

res Abtauchen in den wirtschaftli
chen Untergrund mit der Konse
quenz einer weiteren Schwächung 
der fiskalischen Grundlagen von 
Staat und Parafisci bei gleichzeitig 
statistisch ausgewiesenem anstei
gendem beschäftigungspolitischem 
Handlungsbedarf etc.

Ordnungspolitische
Begründung

Die steuerungspolitische Proble
me aufgrund der „offenkundigen“ 
Erosion von informationstechni
schen Voraussetzungen einer ratio
nalen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
sowie der fiskalischen und parafis
kalischen Einnahmeausfälle (vom 
BMA wurden diese jüngst auf 150 
Mill. DM je 10 000 Schwarzarbeiter 
geschätzt) und der den Arbeits
markt beeinträchtigenden Wirkun
gen sind gravierend. Die Ursachen 
des Wachstums der Schattenwirt
schaft bzw. der Schwarzarbeit wer
den je nach ideologischem Standort 
unterschiedlich begründet und da
mit bewertet.

Für eine Gruppe von Politikern 
und Ökonomen -  zumindest ihrer 
Zahl nach die größere-sind die Exi
stenz und vor allem das Wachstum 
der Wirtschaft im Untergrund ein 
Beweis für das Versagen des Staa
tes, präziser des Wohlfahrtsstaa
tes, und zwar aufgrund von „we-

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG 
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sensmäßig“ mit dem Wohlfahrts
staat verbundenen Tatbeständen. 
Dabei handelt es sich um

□ einen „zu hohen“ , die Leistung 
bestrafenden Steuer- und Abga
bendruck:

□  die Preisinitiative erstickende 
administrative Auflagen und Vor
schriften:

□  „unangemessen“ hohe Arbeits
und Lohnnebenkosten:

□  „ungebührlich“ w/achsende Frei
zeit: und

□  eine allgemeine „Anspruchsin
flation“ .

Als Konsequenz einer solchen -  
vielfach als neokonservativ plaka
tierten -  Sichtweise werden dann 
folgerichtig zur Beseitigung von 
Schwarzarbeit und Schattenwirt
schaft die Wiederherstellung eines 
vom Wohlfahrts- zum reinen 
Rechtsstaat bereinigten Gemein
wesens empfohlen, und zwar durch

□  Senkung der Steuern (insbeson
dere der direkten) und Sozialabga
ben:

□  Stärkung der privaten Vorsorge 
und Versicherung gegen soziale Ri
siken bei Abbau der Sozialversiche
rungsleistungen:

□  Reduzierung der Arbeitskosten 
im Sinne eines Abbaus von „Sozial
klimbim“ unter dem Stichwort 
„nachhaltige Verbesserung der 
Rahmenbedingungen“ mit Hinweis 
auf die im internationalen Vergleich 
hohen Lohnnebenkosten.

Ein entgegengesetzter Stand
punkt wird vom -  von der Zahl und 
der Öffentlichkeitswirksamkeit 
deutlich kleineren -  ideologischen 
Widerpart eingenommen. Diese -  
ebenso plakativ -  als sozialistisch 
zu charakterisierenden Autoren be
haupten, die Schattenwirtschaft 
und damit auch die Schwarzarbeit 
sei nicht eine Folge des Staatsver
sagens, sondern des Marktversa

gens und im wesentlichen „als Kind 
der privatwirtschaftlichen Venwer- 
tungskrise“ zu interpretieren. Denn 
der Markt berücksichtigt bestimmte 
(Minderheiten)Bedarfe überhaupt 
nicht und stelle bestimmte Güter 
und Dienste nicht in entsprechen
der Menge zur Verfügung: ferner 
schließe die offizielle Wirtschaft mit 
ihren Preisforderungen bestimmte 
Nachfragegruppen vom Leistungs
erhalt aus und reagiere schließlich 
bei sektoralen Unterkapazitäten 
zeitlich und räumlich nicht flexibel 
genug. Konsequenz: Zum Wirt
schaften im Untergrund und zur 
Schwarzarbeit komme es immer 
dann, wenn die Versorgung der 
Verbraucher mit Gütern und Dienst
leistungen zu akzeptablen Preisen 
in der gewünschten Qualität nicht 
über den Markt bereitgestellt werde, 
was bei zunehmender Konzentra
tion bzw. Oligopolisierung immer 
häufiger der Fall sei. Eine, wenn 
nicht die politische Gestaltungsauf
gabe kann darin bestehen, die für 
dieses Versagen konstitutive bzw. 
verantwortliche Wirtschafts- bzw. 
Wettbewerbsordnung zu verän
dern.

Vergegenwärtigt man sich aller
dings, daß Schwarzarbeit keines
wegs das (gegebenenfalls uner
wünschte) Kind der kapitalistischen 
Wirtschaftsorganisation ist -  ohne 
Schattenwirtschaft bzw. graue 
Märkte wären die Versorgungs
mängel in vielen Staaten des Ost
blocks, insbesondere in der 
UdSSR, noch gravierender, als sie 
es ohnehin sind - ,  kann diese Be
wertung kaum überzeugen^.

Ambivalente Bewertung

Wenngleich die Einnahme soge
nannter „vermittelnder“ Positionen 
oft das Resultat intellektueller und 
politischer Zweifel bzw. Unsicher
heiten ist, ist in diesem Fall eine am
bivalente Beurteilung geboten. Exi

stenz und Wachstum der Schwarz
arbeit implizieren und indizieren 
nämlich nicht nur eine Krise unse
res interventionistischen Wohl
fahrtsstaates bzw. seines Abgabe- 
und Sozialsystems, sondern -  wor
auf insbesondere von Soziologen® 
und auch seit neuestem vom Inter
nationalen Arbeitsamt (ILO)^ hinge
wiesen wird -  gleichzeitig auch 
Chancen einer Krisenlösung oder 
zumindest Reduzierung der „Ent
wicklungsschmerzen“ unserer so- 
zioökonomischen Evolution.

Man wird unterstellen dürfen, daß

□  mit zunehmender Entfremdung 
bzw. im Zuge der immer weiterge
henden Differenzierung, Technisie
rung, Computerisierung und Ar
beitsteilung in weiten Bereichen des 
Erwerbslebens der Wunsch nach 
stärker selbst bestimmter Arbeit zu
nimmt:

□  die Entwicklung auf dem Arbeits
markt durch eine sich verstärkende 
Segmentierung gekennzeichnet ist, 
d. h. eine Aufspaltung relativ gesi
cherter Stammarbeitskräfte und 
weit weniger gesicherter Randgrup
pen:

□  der Verteilungskampf zwischen 
„arm und reich" in absehbarer Zeit 
überlagert werden kann von der 
Auseinandersetzung zwischen 
denjenigen, die Arbeit haben, und 
denen, die eben keine haben, und 
daß selbst Menschen, die in Zukunft 
ein reguläres Angestelltenverhält
nis finden, vordem Problem stehen 
können, mit einer zunehmenden

 ̂ Siehe hierzu D. A. H i b b s , H. F a s s 
b e n d e r  (Hrsg.): Contemporary Political 
Economy, North Holland 1981; vgl. auch K, 
G r e t s c h m a n n ,  C. H e i n z e :  Schat
tenwirischaft, in: Mehrwert 23 (1982), S. 
128 ff.

® Vgl. hierzu K. L a s k I : „Second econo
my" in sozialistischen Ländern und Inflations
erscheinungen, in: G. H e d t k a m p
(Hrsg.): Beiträge zum Problem der Schatten- 
wirtschaft, Schriften des Vereins für Socialpo
litik, N.F. 132, Berlin 1983, S. 51 ff.

 ̂ Bureau international de travail (Hrsg.): Le 
travail clandestin, Genf 1983.
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„arbeitsfreien“ Zeit fertig zu wer
den. (IVIan rechinet, daß heute Er
werbstätige während ihres Lebens 
noch etwa 65 000 Stunden einer Ar
beit in unserem traditionellen Sinne 
nachgehen. A. Cerns hat kürzlich 
festgestellt, daß in absehbarer Zeit, 
d. h. noch in diesem Jahrtausend, 
die Zahl der geleisteten Stunden auf 
35 000, ja sogar 25 000 Stunden 
zurückgehen wird. Vom Nobelpreis
träger des Jahres 1973 für Wirt
schaftswissenschaften W. Leontief 
liegen ähnliche Überschlagsrech
nungen vor®.)

Systemstabilisierende
Eigenschaften

Vor diesem Hintergrund können 
der Schattenwirtschaft bzw. den 
von ihr gebotenen Beschäftigungs
möglichkeiten systemstabilisieren
de und damit positive Eigenschaf
ten zugebilligt werden. Neben der 
nur zu begrüßenden (für die heutige 
Diskussion allerdings weniger rele
vanten) Bereitstellung marktlich 
nicht bzw. unzureichend angebote
ner persönlicher Dienste wie Reini
gung, Babysitting, Einkäufen etc. 
kommt als zentrales Argument zu
gunsten der Schwarzarbeit folgen
des hinzu: Da nicht zu erwarten ist, 
daß es der Wirtschaftspolitik ge
lingt, mittelfristig einen als Vollbe
schäftigung zu beschreibenden Zu
stand zu erreichen, kann die l\/1ög- 
lichkeit, schwarz zu arbeiten, einen 
Auffangmechanismus, einen Puffer 
darstellen, um die Beschäftigungs
krise bzw. deren destabilisierende 
Folgen abzuschwächen oder gar zu 
verhindern, daß (derzeit latent vor
handene) Konfliktpotentiale aufbre
chen. Eine ganze Reihe soziologi
scher und sozialpsychologischer 
Untersuchungen belegen, daß Indi
viduen unter Hinweis auf schatten
wirtschaftliche Ausweichformen ih
re eigene ökonomische (und auch 
psychosoziale) Lage günstiger be
urteilen als die allgemeine wirt
schaftliche Situation.

Das heißt, „Schwarzarbeit“ ver
hindert (bzw. verlangsamt) das Ent
stehen einer -  auch die Wirtschafts
und Sozialordnung destabilisieren
den -  Angstlücke und damit von Sy
stemilloyalitäten. Bezogen auf die 
gegenwärtige Situation bedeutet 
dies, daß die Beschäftigungskrise in 
ihren systemgefährdenden Wirkun
gen abgefedert wird. Durch eine 
ökonomische Betätigung im Unter
grund können darüber hinaus bei 
bestimmten Erwerbstätigen Dequa- 
lifizierungswirkungen der Arbeitslo
sigkeit sowie demotivierende Ent
fremdungstendenzen und/oder 
Segmentierungstendenzen der offi
ziellen Wirtschaft bzw. ihre individu
al- und sozialpsychologischen Fol
gen abgemildert werden.

In Teilen wirkt Schwarzarbeit 
demnach als eine Art „social mol- 
lifier“ , der um so wichtiger wird, je 
ausgeprägter die Trennung zwi
schen einer vita activa und vita con
templativa wird, um die Ahrendt- 
schen Begriffe zu bemühen. Da die
se Trennung im Zuge des technolo
gischen Fortschritts schärfer und 
ausgeprägter werden dürfte, ist die 
These, daß der Schwarzarbeit zu
nehmend eine systemstabilisieren
de Wirkung zukommt, nicht so ohne 
weiteres von der Hand zu weisen.

Schlußfolgerungen

Es wäre verfehlt, aus diesen Be
merkungen zu schließen, daß man 
sich nicht bemühen sollte, das 
Schwarzarbeiten weniger attraktiv 
zu machen. Zu denken ist an:

□  eine Änderung des staatlichen 
Einnahmesystems zugunsten indi
rekter, sprich unmerklicherer Ein
nahmen (um sowohl die Tauchlust 
in den ökonomischen Untergrund 
zu mindern als aber auch um mehr

® Die Folgen für Arbeitsplätze und Einkom
mensverteilung, in: Spektrum der Wissen- 
schaflNr. 11 (1982), S. 146 ff.

® R. D a h r e n d o r f :  Die Chancen der Kri
se, Stuttgart 1983, 8. 84.

als bisher die verborgenen Einkom
mensquellen anzuzapfen):

□  eine kritische (Überprüfung von 
Lohnnebenkosten:

□  eine verstärkte Gewerbeauf
sicht;

□  eine erhöhte Kontrolle des Miß
brauchs von öffentlichen Soziallei
stungen;

□  aber auch eine unvoreingenom
mene Prüfung von Vorschlägen zur 
Arbeitszeitverkürzung in bezug auf 
ihre mögliche schwarzarbeitsbe
günstigende Wirkung.

Haushaltswirtschaftliche, sozial
versicherungswirtschaftliche und 
auch arbeitsmarktpolitische Gründe 
gebieten ein solches Vorgehen 
nachdrücklich. Nur sollte bei allen 
einschlägigen politischen Maßnah
men nicht übersehen werden, was 
Ralf Dahrendorf in seinem jüngsten 
Buch „Die Chancen der Krise“ -  
analytisch nicht sonderlich über
zeugend fundiert, der Tendenz 
nach aber nicht unzutreffend -  zur 
Schwarzarbeit und Schattenwirt
schaft dezidiert feststellt®: „In der 
Tat ist sie ein florierender Zweig der 
meisten modernen Volkswirtschaf
ten und einer, der den Beteiligten 
nicht nur Einkommen, sondern 
auch Befriedigung verschafft. Na
türlich ist die Schattenwirtschaft ein 
schlimmes Zeugnis für die offizielle 
Wirtschaft und vor allem fürdie in ihr 
geltenden Restriktionen und Regle
mentierung. Aber sie legt auch ein 
gutes Zeugnis ab für den unbändi
gen Lebenswillen von Individuen; 
sie ist ein wahres Dokument der Li
beralität. Was immer Handwerks
kammern und Steuerbehörden da
her sagen, die Schattenwirtschaft 
ist für die menschliche Wohlfahrt in 
wachstumsschwachen Gesell
schaften unentbehrlich“ -  und zwar 
um so mehr, je schlechter die Situa
tion und die Perspektive auf dem of
fiziellen Arbeitsmarkt sind.
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